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      0800 900 11 (kostenlos)  Möchten Sie dieses 

Schreiben in Leichter 

Sprache, Brailleschrift  

oder Großschrift 

erhalten, kontaktieren 

Sie uns bitte. 

Vennbahnstraße 4/4 

B-4780 St. Vith 

 

 +32 (0)80 229 111 (Ausland)  

  

Montag bis Freitag  

08:30 – 12:00 Uhr  

13:00 – 16:30 Uhr 

  

www.selbstbestimmt.be 
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Beschäftigung im Betrieb (BIB) 

 

Durch die Beschäftigung im Betrieb (BIB) können Person mit Unterstützungs-

bedarf einen Arbeitsvertrag erlangen, da die Lohnkosten bezuschusst werden. 

Die maximale Dauer der Maßnahme beträgt 12 Monate. Sie wird bei Bedarf 

jährlich erneuert oder angepasst. 

 

Zielpublikum / Für wen? 

Personen, die 

• einen Arbeitsvertrag haben oder 

anstreben, 

• in der DG wohnen, 

• laut dem Evaluationsinstrument 

„ICF-Arbeit“ Anrecht auf die Maß-

nahme haben, 

• mindestens 18 Jahre alt sind. 

Betriebe jeglicher Art, die eine Person 

mit Unterstützungsbedarf einstellen 

möchten oder bereits beschäftigen.  

Der Mitarbeiter kann die Arbeit nur 

zum Teil oder mit besonderen Anpas-

sungen ausführen. 

Ziel der Maßnahme / Warum? 

Der Mitarbeiter 

• wird von einem Teil seiner Arbeit 

freigestellt bzw. entlastet. 

Der Betrieb 

• erhält eine finanzielle Unterstüt-

zung, um den Aufgabenbereich an 

die Fähigkeiten der Person anzupas-

sen und somit die Leistungsfähig-

keit zu erhöhen. 

 

http://www.selbstbestimmt.be/
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Finanzieller Aspekt / Wie viel Geld? 

Der Mitarbeiter erhält vom Arbeitge-

ber 

• einen Arbeitsvertrag, 

• seinen Lohn. 

Der Betrieb erhält für den Mitarbeiter 

• einen Zuschuss zu den Kosten für 

Lohn und Soziallasten (gemäß dem 

durch die zuständige Paritätische 

Kommission festgelegten Mindest-

lohn).  

Der Zuschuss liegt zwischen 5% 

und 40%.  

• eine Beteiligung an den Kosten für 

Arbeitsplatzanpassungen. 

Begleitung / Mit welcher Unterstützung? 

Der Berater der Dienststelle 

• analysiert mit Hilfe von Betrieb und Mitarbeiter die Anforderungen des Ar-

beitsplatzes, die Fähigkeiten des Mitarbeiters sowie die notwendigen An-

passungen, 

• ermittelt die Höhe der Bezuschussung, 

• berät den Betrieb und den Mitarbeiter, 

• führt jährlich ein Evaluationsgespräch mit dem Betrieb und dem Mitarbeiter 

durch, 

• kann technische und organisatorische Anpassungen des Arbeitsplatzes er-

kennen und umsetzen. 

 

 

 


